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Institut für Finanzdienstleistungen e.V., Hamburg 

Anhang für das Geschäftsjahr 2003 

A. Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften 

Der Verein unterliegt keinen handelsrechtlichen Buchführungs- und Bilanzierungsvorschriften. 
Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgt freiwillig in Anlehnung an die Vorschriften des 
HGB für Kapitalgesellschaften. Die Postenbezeichnung in der Bilanz und das Gliederungs-
schema für die Gewinn- und Verlustrechnung ist insoweit ergänzt, als den Besonderheiten der 
Zwecksetzung des Institutes für Finanzdienstleistungen e.V., Hamburg, (iff), Rechnung zu tra-
gen ist. 

Allgemeines 

Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt. Das iff ist steuerrechtlich aufgeteilt in den ideellen 
Bereich, der ausschließlich nicht-kommerzielle Zwecke des Vereins verfolgt, den Zweckbetrieb, 
in dem die wirtschaftlichen Tätigkeiten gebündelt sind, die dem Vereinszweck unmittelbar die-
nen sowie einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, in dem die übrigen Tätigkeiten des Instituts 
erfasst werden.  

Anlagevermögen 

Das Anlagevermögen wird mit den Anschaffungskosten bewertet. Der Abnutzung wird durch 
planmäßige lineare Abschreibungen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (Software 
mit drei Jahren und Betriebs- und Geschäftsausstattung mit fünf bis zehn Jahren) Rechnung 
getragen. Von der steuerlichen Vereinfachungsregelung gemäß R 44 Abs. 2 EStR für Zugänge 
im Anlagevermögen wird Gebrauch gemacht. Geringwertige Wirtschaftgüter werden im Zu-
gangsjahr voll abgeschrieben. 

Umlaufvermögen 

Die Unfertigen Leistungen werden mit aufgelaufenen Personal- und Sachkosten bewertet. Zur 
Berücksichtigung des Niederstwertprinzips wird ein Vergleich zu den Nettoerlösen vorgenom-
men. 

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert unter Berücksichti-
gung von Wertberichtigungen angesetzt. Für das allgemeine Ausfallrisiko wird eine Pauschal-
wertberichtigung in Höhe von 2 % vorgenommen.  
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Rückstellungen und Verbindlichkeiten 

Rückstellungen werden nach kaufmännischen Grundsätzen bilanziert. 

Verbindlichkeiten werden mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt. Erhaltene Anzahlungen 
werden mit dem Nennwert angesetzt. 

B. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz 

Anlagevermögen 

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel (Blatt 4) dargestellt. 

Rückstellungen 

Die Steuerrückstellungen werden für die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag des wirt-
schaftlichen Geschäftsbetriebes gebildet. 

In den Sonstigen Rückstellungen sind Rückstellungen für Prüfungs- und Beratungskosten sowie 
Urlaubsverpflichtungen enthalten. 

Verbindlichkeiten 

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit von unter einem Jahr. 

C. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. 

D. Sonstige Angaben 

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen 

Haftungsverhältnisse bestanden am Bilanzstichtag nicht. 
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Direktor 

Herr Prof. Dr. Udo Reifner, Direktor 

Mitarbeiter 

Im Berichtsjahr wurden durchschnittlich 10 Mitarbeiter sowie 16 Aushilfen beschäftigt. 

Hamburg, den 2. Juni 2004 

 

Prof. Dr. Udo Reifner 
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Anlage III

01.01.2003 Zugänge Abgänge 31.12.2003
€ € € €

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. EDV-Software 26.617,96 1.761,01 13.502,96 14.876,01

II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und 

Geschäftsausstattung 109.559,63 17.656,30 22.372,11 104.843,82
136.177,59 19.417,31 35.875,07 119.719,83

Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten

Entwicklung des Anlagevermögens 

 0.0274836.001
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01.01.2003 Zugänge Abgänge 31.12.2003 31.12.2003 31.12.2002
€ € € € € €

20.691,96 3.859,01 13.499,46 11.051,51 3.824,50 5.926,00

64.544,63 20.360,30 21.838,61 63.066,32 41.777,50 45.015,00
85.236,59 24.219,31 35.338,07 74.117,83 45.602,00 50.941,00

Abschreibungen Restbuchwerte

 0.0274836.001




